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64 Das Rote Kreuz
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Bom schw e i z. N a t i o n alk o m i t e e z u r F ei er des 1. A u g u st ist uns die Bundesfeicr-
gäbe pro 1921 mit ?r. 70,000 überwiesen worden. Mit diesem Betrag, der die Frucht der

regen Tätigkeit der Samaritervereine beim Verkauf der Bnndesfeierkarten ist, konnte das

Kapital der Stiftung „Arbeit" auf den statutarischen Bestand ergänzt werden.

Die Direktion des schweiz. Roten Kreuzes hat uns ferner aus dem Ergebnis
der Sammlung für die Friedenstätigkeit des Roten Kreuzes die Summe von ?r. 20,000
zugunsten unserer Hilfskasse zugesprochen. Wir erblicken darin eine wohlwollende Würdigung
der Arbeit, die die Samaritervereine jeweilen bei den Sammlungen des Roten Kreuzes

willig übernommen haben. Die Zuwendung ermöglicht es, die Hilfskasse auf 1. Januar
1923 in Wirksamkeit treten zu lassen, sofern uns auch noch die von einzelnen Samariter-
vereinen zugesicherten Erträgnisse von Blumentageu usw. zukommen.

Auch an dieser Stelle verdanken wir dem Nationalkomitee und der. Direktion des

Roten Kreuzes die tatkräftige Unterstützung unserer Bestrebungen bestens.

Ölten, den 20. Februar 1922. Für das Verbandssekretariat: A. Räuber.
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Die Zeiten, wo „Hexentum", „Besessen-

heit" und Geistesstörung nur als ein ein-
ziger Ausfluß des „bösen Geistes" ange-
sehen wurde, sind, wenigstens bei den Ge-

bildeten, lange vorbei. Und doch klafft immer

noch ein gewaltiger Abgrund zwischen der

wissenschaftlichen Auffassung von den Geistes-

störungen und den Laienmeinungen hierüber.

— Der Laie gibt nur allzu leicht und schnell

ein Urteil über seinen Mitmenschen ab, daß

er sich jenseits der Grenzlinien befinden soll,
die geistige Gesundheit und Krankheit von
einander trennen. Wie viele Ausdrücke die

Laiensprache besitzt, um die seelische Ab-

weichung eines Menschen zu benennen, brauche

ich nicht auszuführen, es sind fast so viel
als für die Trunkenheit, wie sie bei Lichten-
berg, dem philosophischen Spötter, in einer

spassigcn Zusammenstellung zu lesen sind.

Und dabei ist sich der Laie der Schwierig-
leiten sicher nicht bewußt, die der Fachmann

ß Der?tltikk> stammt von einem der bekanntesten

Psychiater,
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bei der Feststellung der geistigen Gesundheit
oder Krankheit einer Persönlichkeit zu über-

winden hat; kennen wir doch in der wissen-

schaftlichen Betrachtungsweise ein breites

Grenzgebiet von Noch-nicht-Geistesgestörtheit
und Schon-nicht-mehr-Normalität. Hierher
gehören alle diejenigen Formen des Ab-

weichens vom Normalen, die wir als „Psy-
chopathien" bezeichnen. Der Sonderling, der

Impulsive, der übermäßig Sprunghafte und

Unstete, der Haltlose, der Fanatiker, Queru-
laut und Asket, wird gar zu gerne von seinen

lieben Mitmenschen als „total verrückt" oder

mindestens mit einem „Sparren" behaftet

bezeichnet. In der Wissenschaft dagegen werden

wir einen solchen Menschen nicht zu den

Geisteskranken rechnen, sondern, wenn über-

tzaupt abnorm, zu den Psychopathen. —
Anderseits: Was Dummheit ist, weiß jeder

Laie; wie oft hochgradiger und krankhafter

Schwachsinn aber noch von den Laien als

ynasi „normale Dummheit" bewertet wird,
können wir Fachleute täglich beobachten.
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